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e r i cht
über

die Verhandlungen
des

XVII. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Siebenmldzwarrzigste Sitzung.

Oldenburg , den 13. März 1873 . Nachmittags 3 Uhr.

Tagesordnung : Bericht des Venpaltungsausschnffes, betr. den Entwurf einer revidirten Gcmeindeordnung für das
Herzogthum Oldenhurg. (Anlage 122) .

Vorsitzender: Präsident Graepel.

Am Miuistertisch: Reg.-Com. Regierungsratb Barn¬
stedt  und Ministerialafsessor Wesche.

Nach Eröffnung der Sitzung durch den Präsidenten
verliest der Schriftführer Tantzen  das Protokoll der vori¬
gen Sitzung; dasselbe wird genebmigt.

Eingänge:
1. Schreiben des Staatsministeriums bei Mittheilung deS

Entwurfes eines Gesetzes für bas Hcrzogthnm Olden¬
burg, betr. Abänderung des Gesetzes vom 28. Juni
1858, betr. die Gebühren in bürgerlichen Rechts-
und Strafsachen.

Präsident : Wenn von Seiten der Staatsregierung
kein Widerspruch erhoben werde, würde er den Gesetzentwurf
ohne vorherige Verweisung an einen Ausschuß zur Verhand¬
lung in plsuo bringen.

Reg -Com Ministerialassessor Wesche : Er könne sich
damit einverstanden erklären.

Präsident : Es läge noch eine Petition von Nech-
nungsstcllern um Erhöhung ihrer Gebühren vor. Er ersuche
den Petitionsausschuß, diese Petition möglichst bald zu be-
rathen , damit dieselbe eventuell bei der Verhandlung des
vorliegenden Gesetzentwurfs mit berücksichtigt werden könnte.

2. Desgl., betr. Erporterleichteruugen für Bau- und
Brennholz auf der Eisenbahnstation Birkenfeld.

(sä neta.)

3. Desg!., betr. Nachbcwilligung von 1000 »P zu Z. 132
des Voranschlags der Ausgaben des Herzogthums.

(An den Finanzausschuß.)
4. Deögl. Nachbewilligung von 2000 ^ zu Z. 53 der

Ausgaben der Voranschlags des Fürstenthums Lübeck
pro 1873 zur Zahlung einer Entschädigung an die
Mühlcnbcsitzcr zu Eckhorst und Stockelsdorf.

(An den Finanzausschuß.)
5. Petition des GemeinderathS zu Sande, betr. Beseiti¬

gung des Verkehrs- Hindernisses auf der neben der
Eisenbahn entlang führenden Chaussee zwischen Sande
und Ostiem.

(An den Petitionsausschuß.)
6. Desgl. mehrerer in Ruhestand befindlicher Ci'vi'lstaats-

diencr zu Oldenburg um verhältnißmäßige Erhöhung
ihrer Pension.

(An den Finanzausschuß.)
Tagesordnung:
Bericht des Vcrwaltungsausschufses, betr. den Entwurf

einer revidirtcn Gcmeindcordnung für das Herzogthum Olden¬
burg. (Anlage 122.)

Präsident : Nach der Geschäftsordnung könne, da
Anträge auf Ablehnung oder Annahme des Gesetzentwurfs
6u kloe nicht gestellt seien, sofort auf die Berathung im
Einzelnen cingcgangen werden.
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Berichterstatter Abg . Barnstedt : ES seien verschie¬

dene Petitionen eingegangeu , in denen um Ablehnung des

Entwurfs gebeten werde und zwar aus Oldenburg , Varel,

Jever und Ganderkesee . Der Ausschuß habe geglaubt , auf

diese Petitionen , die erst eiugckommen seien , als der Aus¬

schuß schon mitten in der Berachung gewesen sei , nicht mehr

eingehen zu können.

Abg . Propping Er werde dafür stimmen , daß auf

die Berathuug des Entwurfs im Einzelnen eingegangen werde

und zwar aus folgende » Gründen : Er sei fest überzeugt,

daß ein Antrag auf Ablehnung des ganzen Gesetzentwurfs

doch nicht angenommen werte , manche in dem Entwurf vor-

gcnoiumcne Aenderungen der früheren Gemeiudeordnung seien

in Folge der Neichögesctzgcbung » vthwendig geworden und

endlich habe der Ausschuß eine Reihe von Verbesserungsan¬

trägen gestellt , durch deren Annahme der Entwurf wesentlich

geändert werde . Er hoffe , daß diese Verbefferungsauträge

und die aus der Versammlung noch zu erwartenden Anträge

angenommen würden , da er im entgegengesetzten Falle bei der

zweiten Lesung gegen den ganzen Entwurf stimmen müsse.

Es wird hierauf zur Specialberachung übcrgegangen,

nachdem die Versammlung vorher auf Verlesung der einzel¬

ne» Artikel durch den Präsidenten verzichtet hat.

Zu Artikel 1 hat der Ausschuß den Antrag 1 s . ge¬

stellt:
in dem H. 3 Zeile 8 und 12 „ Ortsgcnoffenschafteii"

statt » Ortsverbände " zu setzen,

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Zu Art . 1 sei ihm

»och eine Petition ans Varel überreicht , worin der Wunsch

ausgesprochen werde , die Stadtgemeinde Varel möchte einen

eigenen Amtsvcrband Hilden . Es scheine ihm besser , auf

diese Petition bei Berathuug des Art . 8t zurückzukommeu,

bis dahin könne sich die Versammlung mit dem Inhalt der

Petition , die im Vorzimmer ausgelegt werden würde , be¬

kannt machen , eventuell sei er übrigens auch fetzt bereit , die

Petition vorzulesen.
Präsident : Er müsse das ganz dem Ermessen des

Herrn Berichterstatters überlassen.

Abg . Russell Nach dem Art . 1 würden viele Orte

ihre eigene Verwaltung verlieren , da sie wenn sie auch durch

einen eigenen Ausschuß vertreten werden sollte » doch durch

den Gemeiudcverstaud verwaltet werden sollten . Er hätte

gewünscht , daß diese Bestimmung nicht ausgenommen wäre,

da das Interesse des Orts oft mit demjenigen der Gemeinde

collirire . Er sei aber überzeugt , daß auch dieser Punkt im

Ausschüsse wohl erwogen sei und wolle er ' deßhalb keinen

Antrag in dieser Beziehung stellen.

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Im Ausschüsse sei

dieser Gegenstand allerdings zur Sprache gekommen , der Aus¬

schuß habe sich aber doch für die Regierungsvorlage ent¬

schieden.

Der Ausschußantrag 1 u . wird hieranf angenommen,

ebenso der Antrag 2:

Art . 1 mit dieser Aendcrung anzunehmcn.

Präsident : Nach Annahme des Antrages 1 a. sei
dieselbe Abänderung vorzunehmen im Art . 11 § . 2 , Art . 38

8 . 3 Ziff . 5 , Art . 46 8 . 2 Abs . 2 Zeile 1 , Art . 94 8 - 1

Z . 2 und 5.

Art . 2 wird ohne Debatte angenommen.

Zn Art . 3 hat der Ausschuß den Antrag 4 ge¬

stellt:

Art . 3 8 . 5 zwischen den Worten „ dieselbe " und „ in"

cinzuschalten : „ falls eine Vereinbarung nicht statt-

gesunden hat " .

Abg . Prvpping : Die Bestimmung im Art . 3 8 1,

daß alle diejenigen , welche innerhalb des Gemeindebezirks

ihren Wohnsitz haben , zur Gemeinde gehören sollten , gehe

ihm zu weit , namentlich im Hinblick ans den Art . 4 , wonach

dieselben auch an den Vorthcilen der Stiftungen Theil neh¬

men sollten . Die Gründer solcher Stiftungen hätten doch

vermuthlich nur an Oldenburgische Staatsangehörige gedacht,

wohl kaum au Deutsche im Allgemeinen , gewiß aber nicht

an Türken und Perfer . Er stelle daher den Antrag:

Art . 3 Z. 4 werde zwischen die Worte „ Dienststan¬

des " und » alle " gesetzt : „ und der Nichtangehörigen

des deutschen Reiches " .

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt mit zur

Berathuug.
Reg .- Com . Negierungsrath Barnstedt : Das Be¬

denken treffe nicht zu , da eS in der Hand der Verwaltung

einer Stiftung liege , ob sie Jemanden an derselben Theil

nehmen lassen wolle oder nicht.

Abg . Russell : Er habe einen ähnlichen Antrag stellen

wollen , wieder Abg . Propping,  nämlich , hinter dem Wort

„diejenigen « cinzuschieben „ Angehörigen dcö deutschen Reichs . "

Der Sinn sei derselbe . Der Artikel sei in der Fassung der

Regierungsvorlage etwas zu kosmopolitisch . Vom finanziel¬

len Standpunkte aus möge weniger Gewicht darauf gelegt

werden , wohl aber vom nationalen Standpunkte aus . Da¬

durch daß nur Deutschen diese Rechte eingeräumt würden,

werde das Nationalgefühl gestärkt . Einer so allgemeinen

Bestimmung , wie sie der 8 - 1 des Art . 3 enthalte , könne er

nur beistimmen , wenn er die sichere Garantie der Reeipro-

cität habe . Er möchte doch den Herrn Reg .- Com . fragen,

ob derselbe ihm die Versichexnng geben könne , daß z. B . in

Frankreich einem Deutschen gleiche Rechte eingcrciumt wür¬

den . Das sei doch gewiß nicht der Fall . — Der Paragraph

enthalte eine wesentliche Veränderung des früheren Zustandes,

da nach der früheren Gemeiudeordnung eine Aufnahme von

Seiten der Gemeinde erforderlich gewesen sei.

Er empfehle den Antrag des Abg . Propping.

Reg .- Com . Negierungsrath Barnstedt : Eine Auf¬

nahme könne nach dem Priucip des ganzen Entwurfs nicht
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wehr stattfinden. Wenn die Gcmeindeangehörigkeitauf
Deutsche beschränkt werde, so müßten alte Fremden auch von
Gemeindesteuern befreit sein. Nach dem Entwürfe könnten
Fremde aber sofort zu den Gemeindesteuern herangezogen
werden, und dieser Gesichtspunkt sei doch wohl in Erwägung
zu ziehen. Was die mehrfach berührten Stiftungen betreffe,
so gäbe es deren hier zu Lande sehr wenige, jedenfalls habe
die Verwaltung, wie er schon vorhin bemerkt habe, es immer
in der Hand, wen sie an den Vortheilen der Stiftung Theil
nehmen lassen wolle.

Abg. Russell : Wenn die Fremden, wofern der An¬
trag des Abg. Propping  angenommen würde, nicht zu den
Gemeindesteuern herangezogcn werden könnten, so sei das
allerdings ja ein sehr erhebliches Bedenken. In Frankreich
müsse jeder Fremde zu den Gemeindelasten beitragen. Er.
werde sich bis zur zweiten Lesung erkundigen, welche Bestim¬
mungen in dieser Hinsicht andere Gemeindeordnungen enthiel¬
ten und behalte sich einen desfälligen Antrag zur zweiten Le¬
sung vor.

Abg. Hoye « : Im Ausschüsse, wo er denselben- An¬
trag, wie der Abg. Propping,  gestellt habe, sei die soeben
vom Herrn Reg.-Com. hervorgehobcne praktische Seite durch¬
schlagend gewesen und deßhalb die Fassung des Entwurfs
beibehaltcn.

Abg. Propping : Da er nicht im Stande sei, die
vom Herrn Reg.-Com. angeregten Bedenken zu widerlegen,
so ziehe er seinen Antrag zurück und werde eventuell zur
zweiten Lesung einen andern Antrag bezüglich dieses Punktes
einbringen.

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Der Aus¬
schußantrag 4 scheine ihm doch überflüssig zu sein. Als
Gegensatz von einer Auseinandersetzung im Verwaltungswege
sei hier eine solche im Rechtswege anzunehmen. Natürlich
müßten beide Gemeinden erst gehört werden. Er bitte den
Antrag abzulehnen.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er für seine Per¬
son könne sich wohl damit einverstanden erklären, daß der
Antrag zurückgezogen werde.

Abg. Ahlhorn : Der Ausschuß sei davon ausgegan¬
gen, den Gemeinden die Selbstverwaltung möglichst ungeschmä¬
lert zu erhalten und habe nur der Sicherheit und Genauig¬
keit wegen den Zusatz beantragt. Derselbe sei vielleicht über¬
flüssig, aber um allen Zweifel zu vermeiden bitte er doch den
Antrag anzunehmen.

Reg.-Com. Negierungsrath Barnstedt : Der Ent¬
wurf wolle gewiß eine gütliche Vereinbarung nicht ausschließen.
Der Antrag in der vom Ausschuß beliebten Fassung gebe zu
allen möglichen Bedenken Anlaß, er möchte event. wenigstens
Vorschlägen, etwa die Worte „nach vorgängigem Sühneversuch"
einzuschalten.

Da sich Niemand mehr zum Wort gemeldet hat, wird
die Berathung geschloffen.

Der Antrag M 4 wird angenommen, desgl. der Art. 3
mit der beschlossenen Aenderung. Artikel4 wird angenommen.
Artikel 5.

Abg. Rustell : In diesem Artikel sei bestimmt, wie
Jemand das Bürgerrecht erwerben könne. Die Bestimmun¬
gen seien wesentlich abweichend von denjenigen der alten
Gemeindeordnung. An sich habe er dagegen nichts zu er¬
innern, nur sei die Ausnahmebestimmung zu eng. Geistliche,
Lehrer, Beamte müßten nach dem Entwürfe auch drei Jahre
der Gemeinde angehört haben, ehe sie das Gemeindebürger¬
recht erwürben. Das sei nicht praktisch. Wenn nach einem
späteren Artikel des Entwurfs der Geistliche Mitglied der
Armencommission sein solle, so müsse er doch auch das Ge-
meindcbürgerrecht haben. Um noch ein Beispiel anzuführen,
so sei es doch auch im höchsten Grade seltsam, daß ein Ver-
waltungsbeamtcr, der die Aufsicht über die Gemeindeverwal¬
tung habe, nicht gleich mit seiner Anstellung resp. Versetzung
Gemeindebürger werden solle. Nachtheile könnten nicht daraus
entstehen wenn diese Personen durch die Anstellung oder Ver¬
setzung das Gemeindebürgerrecht erwürben. Man müsse doch
bedenken, daß sie nicht freiwillig in die Gemeinde gingen,
sondern von der Regierung dahin geschickt würden. Würde
für diese Personen nicht eine Ausnahme ,von den Bestim¬
mungen des Art. 5 gemacht, so sei das sehr drückend für
dieselben und gewiß auch nicht im Interesse der Gemeinden.
Er stelle deßhalb den Antrag:

der Landtag wolle nach H. 2 folgende Bestimmung
als K. 3 aufnchmen:

Hofbeamte, Civilstaatsdiener, Geistliche, An¬
wälte, Organisten, Küster, Schullehrer und sämmt-
liche im Dienste der Gemeinde stehende Personen
erwerben vermöge ihrer Anstellung das Gemeinde-
bürgerrecht in derjenigen Gemeinde, in welcher
sie ihren Wohnsitz genommen haben.

Die Aerzte habe er ausgenommen, weil die Freizügig¬
keit eine solche Bestimmung für dieselbe nicht erforderlich
mache und sie nicht vpm Staate angestellt würden. Auf den
Unterstütznngswohnsitz lege er bei den in seinem Anträge an¬
geführten Personen kein Gewicht.

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt zur Be¬
rathung.

Abg Propping : Die Ertheilung des Gcmeinde-
bürgerrcchts habe bisher in den Städten in den Händen des
Vorstandes gelegen, es sei kein Grund vorhanden, diese Be-
sugniß dem Vorstande, der ein Collegium von mehreren
Mitgliedern, z. B. in Oldenburg von 6 Magistratsmitglie¬
dern sei, zu nehmen. Er stelle deßhalb den Antrag:

Art. 5 §. 3 werde in der fünften Zeile zwischen die
Worte „sind" und „durch" gesetzt: „in den Stadt-
gemcinden durch den Vorstand, in den Landgemeinden".

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt zur Be¬
rathung. '
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Reg.-Com. Regieruugsrath Barnstedt : Nach dem
Pmicip der jetzigen Gemeindeordnung scheine cs nicht noth-
wendig hier eine Ausnahme zu machen, die Stadt - und
Landgemeinden müßten in dieser Beziehung gleichgestellt
Werden.

Zu dem Anträge des Abg. Russell  muffe er bemerken,
daß kein Grund vorlicge, einzelne Personen zu bevorzugen.
Mit demselben Rechte könnte man auch reichen Kaufleuten,
Proprietären re. diesen Vorzug gewähren.

Abg. Ahlhorn : Der Abg. Propping  habe bei
seinem Anträge die Stadt Oldenburg im Auge. Er sei der
Ansicht, daß für andere Städte eine solche Bestimmung nicht
paffe und daß man z. B . in Varel und Jever, wo die Ver¬
hältnisse anders läge» , mit dem Entwurf durchaus einver¬
standen sei. Den Antrag des Abg. Russell  anlangend, so
sehe er doch auch nicht ein, weßhalb einzelnen Personen ein
Vorzug cingeräumt werden solle.

Abg. Hoher : Was zunächst den Antrag des Abg.
Propping  betreffe, so halte er es für durchaus nothwendig,
daß der Vorstand durch die Gemeindevertretung controlirt
werde. Er würde sich dem Anträge anschließen können, wenn
derselbe sich nur auf die Städte I . Classe, in welchen der
Vorstand aus mehreren Mitgliedern bestehe, bezöge, obgleich
auch das nicht ohne Bedenken sei, weil, wie der Abg. Ahl¬
horn  schon hervorgehoben habe, in Varel und Jever andere
Verhältnisse obwalten, hlebrigens habe die Sache nach sei¬
ner Meinung nur geringe Bedeutung.

Dem Anträge des Abg. Russell  könne er nicht bei¬
stimmen aus den schon vom Herrn Reg.-Com. und dem Abg.
Ahlhorn  hervorgehobencn Gründen.

Abg. Russell : Es sei doch ein Unterschied zwischen
den von ihm genannten Personen und anderen, erstere wür¬
den doch im Interesse des Staats an einen bestimmten Ort
gesetzt. Nach seiner festen Ueberzeugung sei es einerseits für
die Gemeinden nachtheilig, andererseits für die genannten
Personen sehr hart , wenn sie von dem Gemeindebürgerrcchh
ausgeschlossen würden. Es könnte sich dann ja ereignen, daß
ein Staatödicner niemals das Bürgerrecht erwürbe. Die
frühere Bestimmung habe keinerlei Nachthelle mit sich ge¬
bracht.

Regierungs-Commissair Regierungsrath Barnstedt:
Der Abg. Russell  habe vorhin die Stellung des Geist¬
lichen als Mitglied der Armencommissivn erwähnt. Dem
gegenüber müsse er bemerken, daß der Geistliche dort als
Seelsorger fungire. Für den Verwaltungsbeamten sei es
seiner Stellung nach am Besten,  wenn er der Theilnahme
an der Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung fern
bliebe. Uebrigens sei die Versetzung eines Beamten doch
nicht immer eine unfreiwillige, häufig erfolge sie auch auf
Antrag.

Abg. Graf von Galen : Er könne dem Herrn Reg.-
Com. darin nicht Recht geben, daß der Pfarrer in seiner

Eigenschaft als Seelsorger in die Armencommission be¬
rufen sei.

Abg. Hoyer : Wenn Personen gegen ihren Willen
in eine Gemeinde versetzt würden, so glaube er doch, daß
dieselben für die Angelegenheiten der betreffenden Gemeinde
wenig Interesse haben würden.

Abg. Windmüllcr : Er bitte, den Antrag des Abg.
Propping  abzulehnen. Die Stadt Oldenburg habe dem
Ausschuß sehr viel zu schaffen gemacht. Er könne nicht zu¬
geben, daß dem Magistrat in den Städten ein Vorzug ein-
gcräumt werde. Der neue Rathsherr scheine ihm auch schon
ein wenig reaktionär geworden zu sein.

Abg. Propping : Zunächst müsse er sich dagegen
verwahren, als eine rcactionäre Persönlichkeit bezeichnet zu
werden. Die Stadt Oldenburg habe dem Ausschuß aller¬
dings viel zu schaffen gemacht, das sei aber ganz natürlich,
weil in dem Entwürfe Land- und Stadtgemeinden zusammen¬
geworfen seien, während früher für die Städte eigene Be¬
stimmungen gegolten hätten.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er bekleide selbst
als Staatsdiencr ein Gemeindeamt in der Stadtgemcinde
Delmenhorst. Dem Antrag des Abg. Russell  könne er
nicht beistimmen, weil er der Ansicht sei, daß auch der Staats¬
diener sich erst das Vertrauen der Gemeinde erwerben müsse,
ehe er ein Gemeindeamt übernehmen könne. Der vom Abg.
Russell  mehrfach hervorgehobenen Bemerkung gegenüber,
daß der Stnatsdiener wider seinen Willen in eine Gemeinde
versetzt würde, müsse er darauf aufmerksam machen, daß jeder
Staatsdiener doch freiwillig in den Staatsdienst getreten sei.

Die Berathung wird geschloffen und hierauf sowohl der
Antrag des Abg. Russell  als derjenige des Abg. Prop¬
ping  abgelehnt.

Art. 5 wird in der Fassung des Entwurfs angenommen,
desgleichen Art. 6.

Zum Art. 7 hat der Ausschuß folgende Anträge ge¬
stellt:

Antrag 9.
K. 2 Abs. 2 Z. 4 die Worte: „oder eines anderen
unbesoldeten" zu strcicbcn.

Antrag 10.
daselbstZ. 5 statt „6 Jahre " zu setzen: „4 Jahre ".

Antrag 11.
ß. 2 Abs. 3 Z. 2 statt »schriftlich beim Vorstande ein-
zubringen" zu setzen: »beim Vorstände schriftlich ein-
zubringen oder zu Protokoll zu geben".

Antrag 12.
Art 7 K. 3 Z. 7 statt »wird" zu setzen»kann" und
am Schluffe des K. 3 „werden" nachzufügcn.

Reg.-Com. Regiermigsrath Barnstedt : Die Anträge
Iss 10 und 12 seien ihm doch bedenklich, und müsse er bit¬
ten, dieselben abzulchnen. Im Entwurf seien 6 Jahre fest¬
gesetzt im Interesse der Stabilität in der Gemeindeverwal-
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tnng , was aber den Antrag 12 anlange , so sc: die darin

beantragte Aenderung für ein Strafgesetz doch etwas zu nn-

präcise , die Bestrafung könne unmöglich ganz in das Be¬

lieben der Gemeindevertretung gestellt werden . Wenn der

Grund , weßhalb Jemand die Annahme der Stelle verweigere

oder dieselbe vorzeitig niederlege , nicht als stichhaltig ange¬

sehen werde , so müsse die Strafe eintrcten.

Berichterstatter Abg . Barnstedt : Namens des Aus¬

schusses könne er erklären , daß der Ausschuß den Antrag

12 fallen lasse.

Die Ausschußanträge M 9 , 10 und 1i werden an¬

genommen.
Art . 7 mit den beschlossenen Aendcrungen wird ange¬

nommen.

Art . 8 wird angenommen.

Zn Art . 9 hat der Ausschuß den Antrag JL 15 ge¬

stellt:
Art . 9 8 . 4 Z . 2 die Worte » das Bedürfniß der

Gemeinde erfordert oder " zu streichen.

Reg . - Com . Negierungsrath Barnstedt : Er müsse

dringend bitten , diesen Antrag abzulehnen . Es sei im Aus¬

schüsse nicht bezweifelt worden , daß eine derartige Bestim¬

mung nsthwcndig sei , und sei er sehr erstaunt gewesen , diesen

Antrag im Ausschußbericht zu finden . Um allen Gemeinde-

bürgern im einzelnen Falle gerecht werden zu können , sei eine

solche Bestimmung gar nicht zu entbehren und finde sich auch

in allen Gemeindeordnungen . Er habe nichts dagegen , wenn

in den Entwurf die Bestimmung in der Fassung der alten

Gemcindeordnung ausgenommen würde.

Abg . Ahlhvrn : Wenn in einer Gemeinde wirklich

nothwendig Verbesserungen gemacht werden müßten , so wür¬

den dieselben auch ohne eine solche Bestimmung im Gesetze

geschehen . Es sei nicht nöthig , daß die Regierung gleich

mit Gewaktmaßregeln eingrcifen könne und nach dem Gesetz

auch müsse . Das sei ihm recht bedenklich . Er sei durch den

Herrn Regierungs - Commissair nicht überzeugt und müsse den

Antrag des Ausschusses empfehlen.

Abg . Hoher : Er könne dem Abg . Ahlhorn nur

beistimmen . Die Bestimmung des Entwurfs im Zusammen¬

hänge mit dem Art . 94 3 sust d . mache die Selbstver¬

waltung der Gemeinden vollständig illusorisch.

Reg .-Com . Regierungsrath Barnstedt : Die Selbst¬

verwaltung sei doch wohl bis setzt gewahrt worden , er glaube

nicht , daß man sich über Knechtung beklagen könne . Die

Aufsichtsbehörde trete nicht sx okkoio , sondern nur wenn von

einer Partei Beschwerde erhoben würde ein . Es sei doch

der Fall denkbar , daß die Gemeindevertretung in einer Ge¬

meinde sich vollständig passiv verhalte . Außerdem möchte er

darauf aufmerksam macken , daß wir in einem constitntionellen

Staate leben , wo immer der Weg der Beschwerde an den

Landtag offen stehe . Er müsse nochmals dringend bitten , den

Antrag abzulehneu.

Die Dcrathung wird vorbehaltlich des letzten Wortes

des Berichterstatters geschloffen.

Der Berichterstatter verzichtet auf das Wort,

Hierauf wird zunächst der Antrag 15 und darauf Art . 9

mit der beschlossenen Streichung angenommen.

Art . 10 wird ohne Debatte angenommen.

Zn Art . 11 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:

Antrag 18.

§ . 1 Z . 5 , 6 und 7 statt:

»2000 Einwohner aus 6,

in Gemeinten von 2000 —3000 ans 9,

„ » « 3000 - 4000 » 12 ° ,

zu setzen:
«1000 Einwohner aus 6,

in Gemeinden von 1000 — 2000 aus 9,

„ 2000 — 4000 » 12 " ,

Antrag 19.

Z . 1 Abf2 Z . 2 statt » 6 Mal " zu setzen : »4 Mal ".

Reg . - Com . Regierungsrath Barnstedt : Was den

Antrag 18 anlange , so scheine es ihm recht gewagt zu sein,

die Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung in den

kleineren Gemeinden zu vermehren . Es sei das aus prakti¬

schen Gründen nicht zu empfehlen , da in manchen Gemeinden

so viele qualisieirte Leute nicht zu finden sein würden , vor

Allem wenn man bedenke , daß doch auch noch andere Äm¬

ter in der Gemeinde zu besetzen seien.

Abg . Tanhen : Er halte doch den Antrag des Aus¬

schusses für zweckmäßig . In ausgedehnten Gemeinden sei es

durchaus wünschcnswerth , daß alle Interessen berücksichtigt

würden , das sei aber nur möglich , wenn die Gemeindever¬

tretung eine größere Zahl von Mitgliedern habe . Beispiels¬

weise würden nach den Bestimmungen des Entwurfs die

sämmtlichen Gemeinden des Amts Stollhamm , die theilweise

sehr ausgedehnt seien , nur eine Gemeindevertretung von 6

Mitgliedern haben.

Abg . Russell : Er müsse auch den Ausschußantrag

empfehlen , und zwar auch mit aus dem Grunde , um den

kleineren Gemeinden Sicherheit zu gewähren , daß sie in den

Amtsverbänden nicht masorisirt würden . Das Bedenken des

Herr » NegierungS -Commissairs , es möchten sich in den kleine¬

ren Gemeinden eine genügende Anzahl geeigneter Persönlich¬

keiten nicht finden , könne er nicht theilen.

Vorbehaltlich deS letzten Wortes des Berichterstatters

wird die Bcrathuug geschlossen.

Der Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

D -e Anträge 48 und 19 werden angenommen.

Art . 11 mit den beschlossenen Acnderungen wird ange¬

nommen.

Zu Art . 12 hat die Minorität des Ausschusses tHoper-

Huchting , Windmüller)  den Antrag 21 gestellt:

Art . 12 Ziffer 2 hinter »Gemeinden " nachzufügeli:

»mit Ausnahme der Armenväter " ,
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während die Maforität beantragt hat, Art. 12 unverändert
anzunehmen.

Abg. Ahlhorn : Er sei mit der Minorität einver¬
standen, daß cs zweckmäßig sei, die Armmvätcr nicht von
der Gemeindevertretung auszuschließen. Auf dem Lande
wenigstens sei Niemand gern Armenvatcr und werde sich als
solcher, wenn er dadurch des lästigen Amtes enthoben würde,
alle Muhe geben, in den Eemciuderath gewählt zu werden.

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Gegen den
Antrag der Minorität spreche ein principieller Grund, näm¬
lich der, daß der Armenvater ein verwaltendes Organ der
Gemeinde sei und deßhalb nicht im Gemeinderath, der doch
die Verwaltung controliren solle, sitzen könne. Beides könne
nicht in einer Person vereinigt werten.

Die im Ausschußbericht ausgesprochene Voraussetzung,
daß uä 1 zu den Mitgliedern der Aufsichtsbehörden weder
die Vortragenden Näthe beim Großherzoglichen Staatsmini-
sterium, noch die Amtsrichter als Vertreter der Verwaltungs¬
behörden gehören, treffe wenigstens bei den Amtsrichtern nicht
zu. Nach der jetzigen Organisation sei der Amtsrichter Mit¬
glied des Amtes und müsse sehr häufig den Vcrwaltungs-
beamten vertreten. Es könnten also Fälle Vorkommen, wo
der Amtsrichter bei einer solchen Vertretung gerade als Auf¬
sichtsbehörde der Gemeindeverwaltung einschreiten müßte.

Abg. Hoher : Es sei doch sehr wünschenswerth, daß
der Armcnvater auch als Gemeiudevertreter zugelaffen werde,
weil er durch sein Amt in der Lage sei, über manche Punkte
Auskunft zu geben. Was der Herr Negierungs-Commissair
dagegen angeführt habe, scheine ihm unerheblich zu sein.

Reg. - Com. Regierungsrath Barnstedt : Er müsse
dem Abg. Hoher  erwidern , daß ohne dies 2 Mitglieder
der Gemeindevertretung in der Armcncommisfionseien, welche
doch gewiß im Stande seien, erforderlichen Falls Auskunft
zu ertheilen.

Abg. Russell : Man sehe hier wieder einmal, wie
es gehe, wenn die Gesetze nicht genau und deutlich abgefaßt
würden. Es sei durchaus nvthwendig, daß man eine Be¬
stimmung habe, die nicht vieldeutig sei. Was der Herr
Negierungs- Commiffair hinsichtlich der Stellung des Amts¬
richters gesagt habe, sei richtig, Vertretungen gerade in dieser
Beziehung kämen aber sehr selten vor. Das könne also nicht
maßgebend sein. Er sei selbst seit 15 Jahren Amtsrichter,
und sei ihm während dieser ganzen Zeit eine derartige Ver¬
tretung nicht vorgekommen. Es sei oft im Interesse der
Gemeinden, in ihrer Vertretung ein juristischeMMitglied zu
haben. Um Zweifel zu vermeiden, stelle er den Antrag:

im Art. 12 Ziffer 1 stakt „Behörden" zu setzen:
»Verwaltungsbehörden".

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt zur Be¬
dachung.

Abg. Ahlhorn : Er glaube auch nicht, daß die
Amtsrichter Aufsichtsbehörden seien. Es sei nicht Recht,

Berichte. XVII. Landtag.

Leute, die gerade zu Gemeindeämtern besonders befähigt
seien, gesetzlich ausznschließcn. Er empfehle den Antrag des
Abg. Russell  und behalte sich vor, falls derselbe auf Be¬
denken stoßen sollte, einen Antrag zur zweiten Lesung zu stellen.

Abg. Hoyer : Er sei doch der Ansicht, daß der
Armenvater besser mit den Armenangclegcnheitcn vertraut sei,
als die beiden Mitglieder der Armencommission. Er wisse
das auch aus Erfahrung.

Reg.-Com. Rcgierungsralh Barnstedt : Seiner Mei¬
nung nach sei das nicht der Fall. Ihm schienen vielmehr
die beiden Mitglieder der Armencommission die Armcnver-
waltung viel besser übersehen und deßhalb auch besser Aus¬
kunft im einzelnen Falle ertheilen zu können.

Horbebältli'ch des letzten Wortes des Berichterstatters
wird die Berathung geschlossen.

Der Berichterstatter verzichtet auf das Wort.
Der Antrag des Abg. Russell  wird angenommen.
Antrag 21 wird angenommen.
Art. 12 wird mit Leu beschlossenen AenLerungen ange¬

nommen.
Zum Artikel 13 hat der Ausschuß folgende Anträge

gestellt:
Antrag 24.

§. 1 Z. 2 „auf 4 Jahre " statt „auf 6 Jahre " und
„alle 2 Jahre " statt ..alle 3 Jahre " zu setzen.

Antrag 25.
Art. 13 K. 1 mit dieser Aenderung auzunchmcn.

Antrag 26
(der Majorität).

die ZK. 2 und 3 des Art. 13 zu streichen und dafür
zu setzen:

§. 2 Bei jeder Wahl werden zugleich mikgewählt:
1. zum Ersatz der innerhalb einer Wahlperiode

ausgeschiedcueu Mitglieder Ergänzungsmitglic-
dcr, die jedoch nur bis zum Ablauf der Zeit
in Thätigkeit bleiben, auf welche der Aus¬
geschiedene gewählt war,

2. für die vor einer neuen Wahl etwa abgcgan-
genen oder zur Zelt verhinderten Mitglieder
Ersatzmänner, und zwar in Gemeinden unter
2000 Einwohner 3 , in Gemeinden über
2000 Einwohner 6, von denen in den zuerst
gedachten Gemeinden2, in den zuletzt gedach¬
ten 4 den nach Art. 11 aualificirten Grund-
resp. Hausbesitzern angehören müssen.

Sowohl die ausgeschiedenen wirklichen Mitglieder,
als auch die ausgeschiedenen Ersatzmänner können
als Ersatzmänner wieder gewählt werden.

Antrag 27
(der Minorität).

die KZ. 2 und 3 des Art. 13 unverändert auzu-
nchmen.

25
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Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Er bitte die
Versammlung, es bei der Zeit von 6 Jahren bewenden zu
lassen. Eine gewisse Stabilität in der Gemeindeverwaltung
sei durchaus wünschenswerth, auch werde in Folge zu häufi¬
gen Wechsels der Gemeindevertreterder Einfluß des Ge¬
meindevorstehers ein zu großer.

Abg. Ahlhorn : Er glaube gerade im Gegentheil,
daß der Einfluß des Gemeindevorstehers gebrochen werde,
wenn häufiger die Mitglieder der Gemeindevertretung wech¬
selten. Wenn der Gemeindevorsteher einmal einen gefügigen
Gemeinderathhabe, so könne er denselben ganz unumschränkt
regieren. Dem müsse durch häufigere Hinzuziehung neuer
Vertreter entgegengetreten werden. Wirklich tüchtige Vertre¬
ter könnten sa immer wieder gewählt werden. Früher sei
ja dieselbe Bestimmung geltend gewesen, und sei ihm nicht
bekannt geworden, daß dieselbe irgend welche Unzuträglich-
keitcn mit sich gebracht habe.

Der Antrag 24 wird angenommen.
Antrag 26 wird abgelehnt.
Art. 13 wird mit der beschlossenen Aenderung angenommen.
Art. 14 wird ohne Debatte angenommen.
Zu den Art. 15 und 16 hat der Ausschuß folgende

Anträge gestellt:
Antrag 29.

im Art. 15 Z. 6 die Worte: »und zugleich anzu¬
geben ist, wo und zu welcher Zeit am Wahltage oder
vor demselben die Stimmzettel (Art. 16) in Empfang
genommen werden können", zu streichen.

Antrag 30.
Art. 15 mit dieser Aenderung anzunehmen.

Antrag 31.
, im Art. 16 §. 1 Abs. 1 Z. 5 die Worte: „auf

denen die Zahl der zu wählenden Personen und wie
viele derselben den zu wählenden Grund- bezw. Haus¬
besitzern angchören müssen, zu bemerken ist« , zu
streichen.

Antrag 32.
Art. 16 K. 1 am Ende nachzufügen:

„Falls kein Protokollführer zur Hand ist und
auch keinem Mitgliede der Versammlung die Proto¬
kollführung übertragen werden kann, hat der Vor¬
sitzende dies im Protokoll zu bemerken und dann
selbst das Protokoll zu führen".

Antrag 33.
Art. 16 mit diesen Aendcrnngen anzunehme».

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Die Anträge
29 und 31 schienen ihm aus praktischen Rücksichten sehr be¬
denklich, namentlich der Antrag 31. Wenn die Anträge an¬
genommen würden, so würde man die kleinen Leute nicht
leicht dazu bringen können, richtige Stimmzettel abzugeben,

es würden nur zu leicht die allergrößten Confusioncn ent¬
stehen. Den Antrag 32 anlangcnd, so habe er es immer
nicht recht passend gehalten, daß der Gemeindevorsteher selbst
das Protokoll führte, an einer geeigneten Persönlichkeit zum
Protokollführen werde es so leicht nicht fehlen, der Gemeinde-
rechnungsführer würde doch jedenfalls dazu im Stande sein.
Er bitte die Ausschußanträge abzulehnen.

Abg. Ahlhorn : Die vom Herrn Regierungs-Com-
miffair hervorgehobenen praktischen Rücksichten schienen ihm
keine Bedeutung zu haben, da die Leute doch erst die Listen
einsehen müßten, um die zur Wahl geeigneten Persönlichkeiten
zu erfahren. Der Ausschuß sei davon ausgegangcn. die
Wahl möglichst zu erleichtern, und namentlich ans diesem
Grunde seien die Anträge 29 und 31 gestellt, weil die Ge¬
meindevorsteher oft sehr weit weg wohnten und den Leuten
dann nach den Bestimmungen des Entwurfs nur noch un-
nöthige Wege gemacht würden.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Im Ausschüsse sei
man darüber einverstanden gewesen, daß, da die Stimmzettel
nicht uummerirt' würden, auf die Sache kein großes Gewicht
zu legen sei. Es könne sich nur darum handeln, was prak¬
tischer sei und darüber sei er auch jetzt noch im Zweifel.

Antrag 29 wird angenommen.
Art. 15 mit der beschlossenen Aenderung wird ange¬

nommen.
Die Anträge 31 und 32 werden angenommen.
Art. 16 mit den beschlossenen Aendcrungen wird ange¬

nommen.
Der Ausschußantrag Ist. 34 zu Art. 17:

am Schluffe des Art. 17 Z. 1 nachzufügen:
„Der Vorsitzende und die Nrkundspersonen haben
bei Abgabe der Stimmzettel die Wahlberechtigung
jedes Abstimmenden durch Unterstreichen des
Namens desselben in den Stimmlisten zu contro-
liren«,

wird angenommen und hierauf Art. 17 mit dieser Aenderung
angenommen.

Die Art. 18—20 incl. werden ohne Debatte ange¬
nommen.

Die Minorität des Ausschusses hat beantragt, den Ar¬
tikel 21 zu streichen.

Abg. Es sei doch jedenfalls correctcr, den
Antrag der Minorität abzulehnen. Verschiedene Interessen
müßten auch verschiedene Vertreter haben.

Abg. Hoher : Die Majorität des Ausschusses habe
unveränderte Annahme des Art. 21 beantragt. Dieser An¬
trag sei doch für die Betheiligtcn sehr hart , obgleich er im
logischen Zusammenhänge mit den übrigen Bestimmungen
des Entwurfs stehe. Er müsse de» Antrag der Minorität
empfehlen, weil er es nicht für gerechtfertigt halte, daß ein
sonst tüchtiger Vertreter bloß deßhalb, weil eine Veränderung
in seinem Besitz eingetreten sei, aus der Gemeindevertretung
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ausscheidcn solle. Man müsse nur daran denken, daß heut¬
zutage der Bcsitzeswechscl fast überall ein ungemein rascher sei.

Abg. Ahlhorn : Er lege auf beide Anträge kein
großes Gewicht, er sei aber doch mehr für die Regierungs¬
vorlage, weil sie jedenfalls correcter sei.

Abg. Winbmüller : Er empfehle den Antrag der
Minorität aus den vom Abg. Ho per hervvrgehobenenGrün¬
den. Uebrigens würde die Vorschrift des Art. 21 praktisch
wohl nur selten zur Anwendung kommen, da in den meisten
Fällen nicht daran gedacht werden würde,

Abg. Propping : Er sei damit einverstanden, daß,
wer die Wählbarkeit verliere, aus der Gemeindevertretung
susscheiden müsse. Daß aber auch derjenige, der die Wähl¬
barkeit für die Classc, für welche er gewählt worden sei,
verliere, auöscheide» solle, scheine ihm zu weit zu gehen, und
stelle er deßhalb den Antrag:

im Artikel 21 die Worte «überhaupt — ist" zu
streichen.

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt zur Be-
rathung.

Reg. - Com. Regierungsrath Barnstedt : Er bitte,
den Antrag der Minorität sowohl, als auch denjenigen des
Abg. Propping  abzulehnen. Er müsse darauf aufmersam
machen, daß Derjenige, dessen Besitzstand sich ändere, nun
ganz andere Interessen vertrete, und habe deßhalb die Re¬
gierungsvorlage ihre volle Berechtigung.

Abg. Russell : Er sehe nicht ein, weshalb die Minori¬
tät nicht lieber beantragt habe, die ganze Classenvertretung
adzuschaffc». So lange diese noch bestehe, sei es doch eine
ganz natürliche Folge, daß Derjenige, welcher die Qualifika¬
tion zur passiven Wahl verliere, auch sein Amt verlieren
müsse. '

Abg. Ahlhorn : Er könne sich wohl für den Antrag
des Abg. Propping  erklären, nicht aber für denjenigen der
Minorität.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er empfehle de»
Antrag der Majorität . Es könnten doch Fälle Vorkommen,
wo eine Stimme den Ausschlag gäbe, ünd diese eine Stimme
könne gerade von Demjenigen, der eigentlich aus der Ge¬
meindevertretung auszuscheiden habe, in Angelegenheiten
solcher Gcmeindeaugchörigen, zu denen er früher gehört habe
deren Interesse er jetzt aber nicht mehr vertrete, abgegeben
werden.

Der Antrag des Abg. Propping  wird abgelehnt und
hierauf Art. 21 in der Fassung der Regierungsvorlagean¬
genommen.

Zu Art. 22 hat der Ausschuß den Antrag HL 38 ge¬
stellt:

Art. 22 8- 1 Z. 2 statt „über die" zu setzen«über
alle«.

Der Abg. Propping  beantragt:
im Art. 22 8- 1 Ziff- 3 susi u. werde hinzugssügt:

«(in den Städten I. Elaste in Gemeinschaft mit
dem Vorstände)».

Abg. Propping : Zunächst müsse er bitten, bei ihm
nicht wieder reactionäre Gelüste zu vermuthen, wenn er
diesen Antrag gestellt habe. Er wolle nicht dem Vorstande
der Städte I. Elaste ein Vorrecht geben, sondern nur einer
Einrichtung, wie sie früher bestanden habe, das Wort reden.

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt mit zur
Berathung.

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Der Antrag
gehöre gar nicht hierher, und abgesehen davon, scheine er
ihm auch vollständig überflüssig zu sein, was derselbe be¬
zwecke, verstehe sich von selbst. Antrag und Vorbereitung
zur Errichtung resp. Abänderung der Statuten gehe doch von
dem Vorstände auS, und dann würde Las Material der Ge¬
meindevertretung vorgelegt. Wer den Geschäftsgang bei der
Gemeindeverwaltung kenne, müsse ihm darin Recht geben.

Abg. Propping : Er lege aber gerade Gewicht auf
die gemeinsame Beschlußfassung.

Abg. Hoher : Er empfehle den Antrag des Abg.
Propping.  Es sei wünschenswertst, daß diese-kleine Ein¬
schaltung gemacht werde, und zwar um allen Mißverständ¬
nissen vorzubeugen.

. Vorbehaltlich des letzten Wortes des Berichterstatters
wird die Berathung geschlossen.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er halte den An¬
trag des Abg. Propping  auch für überflüssig und bitte
deßhalb denselben abzulehncn.

Antrag Hft 38 wird angenommen.
Der Antrag des Abg. Propping  wird abgclchnt.
Art 22 mit rer beschlossenen Aenderung wird ange¬

nommen.
Zu Art. 23 hat der Ausschuß den Antrag Zg

gestellt:
Art. 23 in seiner jetzigen Fassung zu streichen und
dafür zu setzen:

«Artikel 23.
8. 1. In den Stadtgemeinden wählt die Ge¬

meindevertretung ihren Vorsitzenden und dessen Stell¬
vertreter selbst aus ihrer Mitte. In den Städten
II . Elaffe kann die Gemeindevertretungzum Vor¬
sitzenden auch den Vorsteher wählen.

8. 2. In den Landgemeinde» führt der Vor¬
steher resp. dessen Stellvertreter den Vorsitz in der
Gemeindevertretung.

8- 3. In den Stadtgemeinden sind die Mit¬
glieder des Stadtmagistrats berechtigt und auf Ver¬
langen der Gemeindevertretungverpflichtet, bei den
Bedachungen der Gemeindevertretunganwesend zu
sein und die erforderlichen Aufschlüsse zu geben."

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Die Bestim¬
mungen des Entwurfs seien seines Erachtens doch weit prak-

25 *
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tischer, als die vom Ausschüsse beantragte Aenderung. Es
sei unzweifelhaft, daß der Vorsteher besser als jeder Andere
qualificirt sei, den Vorsitz in der Gemeindevertretungzu
führen. In den Landgemeinden sei es ja immer so gewesen,
und zwar, so viel er wisse, ohne jeglichen Nachtheil, in den
Städten dagegen habe der Umstand, daß ein Anderer, als
der Vorsteher, den Vorsitz geführt habe, manche Unzuträglich¬
keiten mik sich gebracht, beispielsweise auch hier in Oldenburg.
Es sei für die Gemeindevertretung, anders könne er es nicht
bezeichnen, ein tsstiruoniurn xuupsrtutis , wenn sie von ihrem
Vorsteher, der doch von ihr selbst gewählt sei, eine Beein¬
flussung fürchte. Er empfehle, bei dem Entwurf zu bleiben.

Abg. Hoyer : Er müsse bemerken, daß doch ein ganz
wesentlicher Unterschied bestehe zwischen den Landgemeinden
und den Städten I. Elaste. In den Landgemeinden werde
der Vorsteher gewählt und zwar auf bestimmte Zeit, in den
Städten I. Elaste werde der Vorsteher lebenslänglich ange¬
stellt. In den Landgemeinden seien oft keine passenden Per¬
sönlichkeiten für den Vorsitz, in den Städten in der Regel
Auswahl zur Genüge. Von Unzuträglichkeite» hier in der
Stadt Oldenburg sei ihm nie etwas bekannt geworden, im
Gegentheil die Einrichtung, die seit etwa 500 Jahren hier
schon bestehe, sei von Allen stets als eine sehr wohlthätige
und praktische anerkannt.

Abg. Propping Er stimme dem Abg. Hoher
vollständig bei. Vor Allem sei darauf Gewicht zu legen, daß
hier der Bürgermeister auf Lebenszeit gewählt werde. Es
sei durchaus praktisch, daß jedes Collegium seinen eigenen
Vorsteher habe.

Abg. Ahlhorn : Es kämen hier doch auch Jever und
Barel in Betracht, die doch auch gern ihren Vorsitzenden in
der Gemeindevertretung würden wählen wollen, und dieses
Recht möchte er ihnen nicht nehmen.

Reg. - Com. Regierungsrath Barnstedt : Er müsse
darauf aufmerksam machen. Laß der Bürgermeister in den
Städten I . Classe, wenn er auch lebenslänglich angestellt sei,
doch immer aus der Wahl der Gemeindevertretung hervor-
gcgangen sei.

Abg. Rüstest : Das Verhältniß in der Stadt und
auf dem Lande sei doch, abgesehen von der lebenslänglichen
Anstellung, ein verschiedenes. In der Stadt gäbe es immer
verschiedene Persönlichkeiten, die geeignet seien, den Vorsitz
in der Gemeindevertretung zu übernehmen, auf dem Lande
sei das nicht der Fall.

Der Antrag Hä 39 wird angenommen und ist damit
die Regierungsvorlage abgelehnt.

Art. 24 wiro angenommen.
Der Ausschußantrag Hä 4t zu Art. 25:

Art. 25 Z. 1 Abs.  S zu streichen und dafür zu
setzen:

»Bei Stimmengleichheit wird in der folgenden
Sitzung die Bcrathung und Abstimmung wieder¬

holt. Ergiebt sich dann nochmals Stimmen¬
gleichheit, so entscheidet die Stimme des Vor¬
sitzenden",

wird angenommen und hierauf Art. 25 mit dieser Aenderung
angenommen.

Art. 26 wird ohne Debatte angenommen.
Zu Art. 27 hat der Ausschuß den Antrag HF 44 ge¬

stellt:
Art. 27 Zeile 6 statt »7 Tage-- zu setzen»14 Tage.«

Abg. Rüstest :^ Er empfehle den Antrag des Aus-
schusses. Es sei wünschcnswerth, daß man sich an unsere
Gesetzgebung halte, in derselben sei ihm aber eine Frist von
7 Tagen nicht bekannt. 14 Tage sei aber auch deßhalb eine
bessere Zeit, weil dadurch Heu Gemcindcbürgern2 Sonntage
Gelegenheit gegeben werde, die Bekanntmachung kennen zu
lernen.

Antrag 44 wird angenommen und hierauf Art. 27 mit
der beschlossenen Aenderung angenommen.

Art. 28 wird ohne Debatte angenommen.
Der Abg. Russell  beantragt Schluß der Sitzung.
Der Antrag wird abgelehnt.
Präsident schlägt vor, die Sitzung auf 10 Minuten aus¬

zusetzen. Die Versammlung ist damit einverstanden.
Um 6 '/§ Uhr wird die Sitzung wieder eröffnet.
Art. 29 wird ohne Debatte angenommen.
Zum Artikel 30 hat der Ausschuß folgende Anträge

gestellt:
Antrag 48.

Art. 30 ß. 1 anzunehmen.
Antrag 49

(der Majorität .)
Art. 30 8 2 Abs. 1 Z. 2 statt »sowie die Hülfs-
beamten und Diener der Gemeinde» zu setzen.: »die
Hülfsbcamten und Diener der Gemeinde, so wie die¬
jenigen, welche einen Kleinhandel, eine Gast- oder
Schenkwirthschaft treiben.

Antrag 50
(der Majorität .)

Art. 30 Z. 2 mit dieser Aenderung anzunehmen.
Antrag 51

(der Minorität.)
Art. 30 Z. 2 unverändert anzunehmen.

Antrag 52.
Art. 30 8 3 anzunehmen.

Antrag 53
(der Majorität)

Art. 30 8- 4 Z. 6 »6 Jahre " statt „12
Jahre " und Z. 7 »3 Jahre " statt »6 Jahre"
zu setzen.

Antrag 54
(der Majorität .)

Art. 30 §. 4 mit dieser Aenderung anzunehmen.
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Antrag 55
(der Minorität.)

Art. 30 §. 4 unverändert anzunehmen.
Antrag 56.

Art. 30 §. 5 Abs. 3 Z. 3 die Worte : „Er¬
hält auch diese die Bestätigung nichtu. s. w."
bis zu Ende des Paragraphen zu streichen.

Antrag 57.
Art. 30 Z 5 mit dieser Aenderung anzunehmen.

Antrag 58.
Art. 30 8- 8 den zweiten Absatz: „Bei einer
Wiederwahl bedarf cs nur der Hinweisung
auf den geleisteten Eid" als 8- 9 zu bezeich¬
nen und demnach alle folgenden Paragraphen
um eine Ziffer vorzurücken.

Antrag 59.
Hiernach Art. 30 Z. 6—14 incl. (im Ent¬
würfe 6—13 incl.) anzunehmen.

Antrag 60.
Art. 30 8- 15 (im Entwürfe 14) Z. 6 hin¬
ter „Berathung" zu setzen: »und Abstimmung"
und den letzten Satz: „Die Abstimmung bleibt
eine gesonderte" zu streichen.

Antrag 61 u.
Art. 30 8> 15 (im Entwürfe 14) am Ende
zu streichen: „(Art. 23 §. 3)".

Antrag 61b.
Art. 30 8- 15 mit dieser Acnberuug anzu¬
nehmen.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Die Majorität des
Ausschusses wolle ihren Antrag 49 dahinabändern, daß der¬
selbe nunmehr laute:

Im Art. 30 dem 8- 2 nachzufiigcn:
»Diejenigen, welche einen Kleinhandel, eine Tast¬
oder Schenkwirthschaft treiben, können nicht Bür¬
germeister sein".

Abg. Ahlhorn : Er gehöre mit zur Majorität, die
den Antrag gestellt habe, daß diejenigen, welche einen Klein¬
handel, eine Gast- oder Schenkwirthschaft treiben, nicht Bür¬
germeister sein können. Er halte eS für durchaus nothwen-
dig, daß diese Bestimmung beibehalten werde, da es mit der
Stellung eines Borstehers nicht vereinbar sei, daß er als
Wirth oder Kleinhändler von der Kundschaft seiner Gemeinde
abhängig sei.

Abg. Windmüller : Auch er gehöre der Majorität
an. Die Stellung der Bürgermeister und Gemeindevorsteher
werde nach dem vorliegenden Entwurf eine ganz andere und
namentlich im Hinblick auf die Polizeibefngniffe könne er un¬
möglich die Wirthe und Kleinhändler für die zu Vorstehern
geeigneten Persönlichkeiten halten.

Abg. Hoher : Er habe im Ausschüsse für die Regie¬
rungsvorlage gestimmt, weil er die von der Majorität er¬

hobenen Bedenken für nicht so dringend habe halten könne».
Er müsse allerdings zugeben, daß in einzelnen Fällen Unzu-
träglichkciten Vorkommen könnten, das habe ihn aber nicht
veranlassen können, den genannten Personen die Fähigkeit,
das Amt eines Vorstehers zu bekleiden, ganz abzusprechen.
In den Städten II . Clafse könne es sehr zweifelhaft werden,
was unter einem Kleinhändler zu verstehen sei. Wenn ein¬
mal eine solche Bestimmung in das Gesetz ausgenommen wer¬
de» solle, so müßte in derselben wenigstens präciser ausge¬
drückt sein, was das Gesetz unter den Begriff Kleinhandel
gebracht wissen wolle.

Abg. Russell : Er werde gegen den von der Majori¬
tät beantragten Zusatz stimmen, weil er gegen jede Bevor¬
mundung der Wähler sei, es müsse den Wählern ganz über¬
lassen werden, wen sie wählen wollten.

Rcg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Die Staatö¬
regierung habe die frühere Bestimmung deßhalb falle» lassen,
weil sie praktisch doch nicht durchführbar gewesen sei, nament¬
lich im Münsterlande nicht.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er sei principiell
dafür, daß die Wirthe und Kleinhändler von den Stellen als
Bürgermeister ausgeschlossen würden, namentlich in Hinblick
auf die Bestimmungen des Art. 33. Er halte es für absolut
unmöglich, daß Wirthe Bürgermeister seien und hinsichtlich
dieser müsse er darauf bestehen, daß sie gesetzlich ausgeschlos¬
sen würden. — Bei dieser Gelegenheit habe er einer Petition
von Mitgliedern des Magistrats und der Gemeindevertretung
der Stadt Oldenburg Erwähnung zu thun, worin der Wunsch
ausgesprochen werde, cs möchte den Bürgermeistern der Städte
I . Elaste der Titel „Oberbürgermeister" beigelcgt werden.
Der Ausschuß habe geglaubt, auf diese Frage sich nicht ein-
laffen zu sollen, da dieselbe auf statutarischem oder anderm
Wege ihre Erledigung finden könne.

Abg. Ahlhorn : Er habe sich im Ausschuß für eine
6jährige Dienstzeit der Bürgermeister ausgesprochen und em¬
pfehle den Antrag 53>dringend zur Annahme.

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt : Es sei durch¬
aus wünschenswerth, daß die Bürgermeister auf längere Zeit
gewählt würden, damit' eine größere Stabilität in die Ge¬
meindeverwaltungkäme, er bitte deßhalb, die Regierungs¬
vorlage anzunehmen.

Abg. Russell : Die Frage hänge eng zusammen mit
der bei Berathung des nächsten Artikels zu berührenden Frage
auf wie lange die Gemeindevorsteher zu wählen seien. Der
Grund, der für eine 12jährige Dienstzeit spreche, sei der, daß
eine größere Stabilität in die Gemeindeverwaltung käme und
der Bürgermeister sich nach allen Seiten hin besser instruiren
könne. Auch würden sich dann geeignetere Persönlichkeiten
zur Uebernahme des Amtes bereit finden, während bei einer
6jährigen Dienstzeit Manche im Blick auf die Zukunft das
Amt ablehnen würden. Wenn der Bürgermeister schlecht sei.
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so habe der Gemeindcrath Mittel genug, ihn zu veranlassen,
sein Amt niederzulegen.

Abg. Hoyer : So leicht könne man doch einen schlech¬
ten Bürgermeister nicht los werden, ein wirklich guter und
tüchtiger Mann werde dagegen auch nach 6 Jahren stets
wiedergewählt werden.

Abg. Ahlhorn : Er könne dem Abg. Hoher  nur
beistimmen. Er würde auch beantragt haben, daß die Bür¬
germeister in den Starten I . Elaste nur auf Zeit gewählt
werden sollten, wenn bei diesen nicht die Frage wegen der
Pension im Wege stände.

Reg.-Com. Negierungsrath Barnstedt : Die Herren
legten zu wenig Gewicht daraus, daß es doch recht schwierig
sei, sich in die Geschäfte hineinzufinden. 6 Jahre sei ein gar
zu kurzer Zeitraum , zumal, wenn man bedenke, daß das
Amt meistens neben andern Geschäften geführt werde.

Abg. Hoyer : Er gebe zu, daß heutzutage etwas da¬
zu gehöre, ein vollkommener Gemeindevorsteher zu sein. Das
müsse aber schon bei der Wahl berücksichtigt werden. Ihm
scheine doch, daß ein einigermaßen aufgeweckter Kopf sich
wohl innerhalb Jahresfrist in die Geschäfte hineingearbeitet
haben könne, sei er aber dazu nicht im Stande, so würde er
sich nie hineinfinden, und könne es dann für die Gemeinde
nur erwünscht sein, ihn so bald wie möglich los zu werden.

Reg.-Com. Regierungsrath Barnstedt (zu K. 5) :
In den Bestimmungen des 8> 5 habe der Ausschuß einen
großen Eingriff in die Selbstverwaltung der Gemeinde ge¬
sunden. Es müsse aber doch in einem solchen Falle ein Aus¬
weg gegeben sein. Es solle das nur ein Sporn sein für die
Gemeindevertretung, möglichst rasch eine geeignete Wahl zu
treffen, was doch im Interesse der Gemeinde sei.

Abg. Hoyer : Er könne den vom Ausschuß gestriche¬
nen Zusatz doch nicht so harmlos finden. Ein solches Ein¬
schreiten der Behörde vertrage sich nicht mit dem Princip der
Selbstverwaltung der Gemeinden.

Reg.-Com. Negierungsrath Barnstedt (zu Z. 14) :
Der Ausschußantrag HL 60 scheine ihm gefährlich, weil da¬
durch das Stimmvcrhältniß ein ganz anderes werde. Es sei
dcßhalb correctcr, wenn die Abstimmung eine gesonderte sei
und bitte er, den Antrag des Ausschusses abzulehnen.

Abg. Hoyer : Er sei der Ansicht, daß, wenn die Bc-
rathung eine gemeinschaftliche sei , cs auch die Abstimmung
sein müsse. Er finde keinen Grund , weßhalb die bisherige
Bestimmung nicht beibchalten werden solle.

Abg. Propping : Man habe, wenigstens hier in
Oldenburg, immer großes Gewicht auf die gemeinschaftliche
Berathung und Abstimmung gelegt und wären dadurch nach
seiner Erfahrung immer nur befriedigende Resultate erzielt.

Die Verathung über den Art. 30 wird geschloffen, vor¬
behältlich des letzten Worts des Berichterstatters.

Der Berichterstatter verzichtet auf das Wort.

Die Ausschußanträge HL 49, 53, 56, 58, 60, 64 wer¬
den angenommen.

Art. 30 mit den beschlossenen Acnderungen wird an¬
genommen.

Zu Art. 31 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:
Antrag 62

(der Majorität ).
Art. 31 §. 1 Abs. 2 Z. 4 statt „auf 12 Jahre " zu
setzen„auf 6 Jahre ".

Antrag 63.
Art. 31 H. 1 Abs. 3 statt „so wie Hülfsbeamte und
Diener der Gemeinde" zu setzen: „Hülfsbeamte und
Diener der Gemeinde, sowie Diejenigen, welche einen
Kleinhandel, eine Gast- oder Schenkwirthschaft trei>
den".

Antrag 64
(der Majorität).

Art. 31 8- 1 mit den beiden Acnderungen zu Antrag
62 und 63 anzunchmcn.

Antrag 65
(der Minorität).

Art. 31 K. 1 mit der Aenderung des Antrags 63
anzunehmen.

Antrag 66.
Art. 31 §. 2 Abs. 3 („Erhält auch diese u. s. w«)
zu streichen.

Antrag 67.
Art. 31 8> 2 mit dieser Aenderung anzunehmcn.

Antrag 68.
Art. 31 8- 3 und 4 anzunehmen.

Antrag 69.
Art. 31 8- 5 am Schluffe nachzufügen:

„Auch können sie eine billige Vergütung
von dem Vorsteher verlangen, wenn der¬
selbe ihnen einzelne größere Geschäfts¬
zweige zur selbständigen Verwaltung über¬
trägt".

Antrag 69 u.
Art. 31 §. 5 mit dieser Aenderung anzunehmcn.

Antrag 70.
Art. 31 8> 6 anzunchmen.

Reg.-Com. Negierungsrath Barnstedt (zu 8- 0-
Er bitte dringend, die im Entwurf festgesetzte 12jährige
Dienstzeit der Gemeindevorsteher aus praktischen Gründen zu
acceptiren. Allein die große Zahl der Gesetze, welche der
Gemeindevorsteher kennen müsse, verlangten ein langes Stu¬
dium. Wenn eine kürzere Dienstzeit festgesetzt würde, so
würde man dadurch in der Wahl beschränkt, da man denn
nur Leute wählen könne, die schon mit den Gesetzen vertraut
wären.

Abg. Ahlhorn : Seines Erachtens seien bei einer
6jährigen Dienstzeit durchaus keine Unzuträglichkeiten zu be-
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fürchten, die guten Gemeindevorsteher würden schon wieder
gewählt werden. Die vom Herrn Regierungs-Commissair
«„geführten Gründe anlangend, so könne er dieselben nicht
M zutreffend anerkennen. Mit demselben Rechte könnte man
auch für lebenslänglicheDienstzeit plaidircn. Er kenne Fälle
wo die Gemeindevorsteher alt und unbrauchbar wären , die
Gemeinde dieselben aber nicht los werden könne. Daß bei
öjähriger Dienstzeit sich der Wahlact in kürzeren Zwischen¬
räumen wiederhole, habe für die Gemeindebürger keinerlei
Unbequemlichkeiten, da die Wahl sa eine indirccte sei und in
jeder gewöhnlichen Gemeinderathösitzung vorgenommen wer¬
den könne.

Uebrigcns möchte er dem Herrn Präsidenten anheim
geben, ob es nicht besser sei, über jeden Paragraph einzeln
abstimmen zu lassen.

Abg. Russell : Trotzdem die Majorität bei den Bür¬
germeistern für eine 6jährige Dienstzeit gestimmt habe, möchte
er doch bitten, für die Gemeindevorsteher die Regierungsvor¬
lage anznnehmen. In den Städten seien mehr geeignete
Personen zu finden, nicht so auf dem Lande. Einzelne Uebel-
stände möchten vorgckommcn sein, obgleich ihm aus seiner
Gegend davon nichts bekannt sei. Im Allgemeinen habe sich
jedenfalls die bisherige Bestimmung wohl bewährt. Man
habe bisher immer davon gesprochen, eS müsse darauf Be¬
dacht genommen werden, einen schlechten Gemeindevorsteher
möglichst rasch los zu werden, man habe aber dabei daran
garuicht gedacht, daß die Gemeinde auf diese Weise auch
leicht einmal einen guten Borsteher verlieren könne und zwar
durch Parteinmtricbe im Gemeinderath.

Auch gegen den Antrag 63 müsse er sich erklären. Er
sei der festen Ueberzcugnng, daß es auch Wirthe gäbe, die
sich wohl zu Gemeindevorstehern qualificirten. Es sei das
doch ein arger Eingriff in das freie Wahlrecht der Gemein¬
den, Wirthe als Gemeindevorsteher nicht wählen zu können.
Nach den polizeilichen Befugnissen möge cs allerdings Be¬
denken haben, einen Wirth zu wählen, das würden die Wäh¬
ler im einzelnen Falle aber auch erwägen und sich vorher
gehörig über die Person instruiren. Kleinhändler sei ferner
ein ganz relativer Begriff , es gäbe auf dem Lande auch
Großhändler, die nebenbei einen Kleinhandel betrieben. Die
Wahl des Gemeindevorstehers sei bisher schon sehr beschränkt
gewesen, und würde cs , wenn der Antrag 63 durchginge,
nur noch mehr. Er ersuche die Versammlung, wenn sic nicht
ganz die Regierungsvorlage annchmen wolle, in dem Aus-
schußantrage wenigstens das Wort ''Kleinhandel" zu streichen
und stelle er einen dahin gehenden eveut. Antrag.

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt zur Be¬
dachung.

Abg. Hoyer : Gerade weil auf dem Lande, wie der
Herr Reg.-Com. und der Abg. Russell  ausgeführt hätten,
es so schwierig sei, geeignete Persönlichkeiten zu finden, sei
er für 6jährige Dienstzeit, damit ein etwaiger Mißgriff mög¬

lichst bald redressirt werden könne, Er sehe auch nicht ein,
weßhalb nicht, da nach den Beschlüssen des Landtags der
Bürgermeister auf 6 Jahre gewählt werden solle, dasselbe
bei dem Gemeindevorsteher der Fall sein solle. Was den
Antrag 63 anlange, so könne er demselben nicht beistimmen.
Er kenne persönlich eine ganze Anzahl von Leuten in der
Landgemeinde Oldenburg, die er , obgleich sie Wirthe oder
Kleinhändler wären, zu Gemeindevorstehern für ganz vorzüg¬
lich qualificirt halte.

Abg. Rüdebusch . Er werde gegen den Antrag 62
stimmen, da er die Ansicht des Abg. Hoyer  nicht theilen
könne, daß ein Gemeindevorsteher in einem Jahre sich in die
Geschäfte hineinarbciten könne. Er sei selbst seit fast 12
Jahren Gemeindevorsteher, mache aber kein Hehl daraus, daß
er noch immer zu lernen habe. Auch sei es nicht immer so
unbedingt sicher, daß ein wirklich guter Gemeindevorsteher
bei einer Neuwahl wiedergewählt werde.

Abg. Tantzen : Auch er sei gegen den Antrag 62,
weil cs schwer sein würde, wirklich tüchtige Persönlichkeiten
zu finden, wenn dieselben immer neuen Wahlkämpfen unter¬
worfen seien. Darunter leide auch die unbedingt erforderliche
Unabhängigkeit des Gemeindevorstehers.

Abg. Ahlhorn : Dem Anträge des Abg. Russell
könne er wohl beistimmen, obgleich es doch manchmal Unzu¬
träglichkeiten mit sich bringen könnte, wenn ein Krämer oder
dergl. Gemeindevorsteher sei. Im klebrigen habe er sich nicht
überzeugen können, daß eine 12jährige Dienstzeit nothwendig
sei und werde, falls der Antrag 62 abgclehnt würde, zur
zweiten Lesung einen Antrag stellen, daß die Gemeindevor¬
steher von der ganzen Gemeinde gewählt werden.

Abg. Tantzeu : Mit einem solchen Anträge könne er
sich vielleicht einverstanden erklären. Den Antrag 63 betref¬
fend, so halte anch er es für durchaus unangemessen, daß Krä¬
mer oder Schcnkwirthe Gemeindevorsteher würden, daß seien
gewiß nicht die geeigneten Persönlichkeiten zu einem solchen
Amte.

Abg. Russell : Er hätte geglaubt, daß der Abg.
Tantzen  bei seinen freisinnigen Anschauungen das freie
Wahlrecht der Gemeinde mehr rcspectircn würde. Die Ge¬
meindevertretung werde nicht leicht eine Persönlichkeit wählen,
von der sie nicht wisse, daß sie eine zum Amte taugliche
sei. Eine gewisse Anhänglichkeit von den Gemeindebür¬
gern lasse sich auch bei andern Personen denken, z> B.
bei Bäckern, Schlachtern rc.

Berichterstatter Abg. Barnstedt : Er bitte dringend,
den Antrag 62 abznlchnen. Es gehöre wirklich lange Zeit
dazu, bis sich ein Gemeindevorsteher die nöthige Geschäfts-
kenntniß und namentlich Geschäftsgewandtheit angeeignet habe.
Ihm habe noch vor Kurzem ein sehr tüchtiger Gemeinde¬
vorsteher ans dem Amte Delmenhorst gesagt, daß cr Be¬
denken trüge , sein Amt zu behalte» , wenn die Gemeinde¬
ordnung in der Fassung des Entwurfs angenommen würde.
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Antrag 62 wird abgelchnt.
Der Antrag des Abg. Russell  zu dem Anträge 63

wird angenommen.
Antrag 63 mit der beschlossenen Aenderung wird an¬

genommen.
§. 1 mit der beschlossenen Aenderung wird angenommen.
Antrag 66 wird angenommen und hieraufZ. 2 mit der

beschlossenen Aenderung angenommen-
H. 3 und 4 werden angenommen.
Reg.-Com. Negierungsrath Barnstedt (zu Antr.69) :

An sich habe er gegen den beantragten Zusatz nichts einzu-
wenden. Es müsse aber doch bestimmt werden, wie hoch
und von wem die Vergütung festgesetzt werden solle, und
gebe er deßhalb anheim, dem Anträge zur zweiten Lesung
eine präciscre Fassung zu geben.

Antrag 69 wird angenommen und K. 5 mit dem be¬
schlossenen Zusatze angenommen.

8. 6 wird angenommen.
Abg. Barnstedt  beantragt Schluß der Sitzung.
Der Antrag wird angenommen.
Schluß der heutigen Sitzung7 '/- Uhr Abends.
Nächste Sitzung: Sonnabend, den 15. März, Vormit¬

tags 10 Uhr.
Tagesordnung:

Fortsetzung der heutigen.

Der Berichterstatter:

Bödekcr.
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